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Bundesland?

Zitat von NRW: Bezirksregierung Münster

Zum Schutz der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes darf die schwangere
Lehrerin insbesondere zur Mehrarbeit im Sinne von § 13 Abs. 5 ADO nicht mehr
eingesetzt werden. Auch sonstige, längerfristige Pflichtstundenerhöhungen nach
Maßgabe von § 13 Abs. 2 ADO oder im Rahmen eines Bandbreitenmodells sind zu
vermeiden, es sei denn, dass sich die Lehrerin ausdrücklich schriftlich damit
einverstanden erklärt

1https://www.lehrerforen.de/thread/52910-schwanger/?postID=553155#post553155

https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/personalangelegenheiten_schule/schwangerschaft/Informationen_zum_Mutterschutz_fuer_Lehrerinnen.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/52910-schwanger/?postID=553155#post553155

